


An die 


Gemeinde Häuslingen








Antrag auf eine allgemeine Förderung von der Gemeinde Häuslingen 


für Maßnahmen zur CO2 Minderung (Stand: 21.10.2006)








Antragsteller:





Name, Vorname __________________________ Tel. Nr. _______________________





PLZ, Ort ___________________________  Straße, Hs. ________________________








Ich/Wir beantragen eine Förderung für folgendes Objekt:


27336 Häuslingen, _____________________   _______________________________


			Straße, Haus-Nr. 		  Art des Objektes (Wohnhaus, Stall …)








I. Ich/Wir planen den Einbau					Förderhöhe:





(	einer Solarkollektoranlage mit einer


Kollektorfläche von 		m²


Beantragter Zuschuss:	m² x € 35,00				= €  _____________                      





(	einer Photovoltaikanlage mit einer


Leistung von			kWp


Beantragter Zuschuss:	je 0,25 kWp x € 35,00		= €  _____________                     





(	einer Wärmepumpe mit einer


Leistung von			kWp


Beantragter Zuschuss:	kWp x € 35,00			= €  _____________                      





(	eines Wärmetauschers mit einer


Leistung von			kWp


Beantragter Zuschuss:	kWp x € 35,00			= €  _____________                  





Das Vorhaben wird von einem Handwerksbetrieb aus dem 


Erweiterten Kooperationsraum des Aller-Leine-Tals 


durchgeführt (pauschal: € 35,00)					= €  _____________                      





Zwischensumme:		   	  	= €  _____________�



Übertrag von Seite 1: 			   € __________





II.





( Ich/Wir bauen Baugebiet „Eilstorfer Weg“ der Gemeinde 


Häuslingen auf einem von der Gemeinde erworbenen 


Baugrundstück ein Passivhaus (€ 1.200,00)				= € ___________





( Ich/Wir bauen im Baugebiet „Eilstorfer Weg“ der Gemeinde


Häuslingen auf einem von der Gemeinde erworbenen 


Baugrundstück Wohngebäude, das nicht mehr als 40 Kwh 


je qm Gebäudefläche im Jahr verbraucht (€ 600,00)		= €  ___________





( Ich/Wir bauen im Baugebiet „Eilstorfer Weg“ der Gemeinde


Häuslingen auf einem von der Gemeinde erworbenen 


Baugrundstück Wohngebäude, das nicht mehr als 60 Kwh 


je qm Gebäudefläche im Jahr verbraucht (€ 300,00)		= € ___________











Gesamtbetrag der beantragten Förderung				 =€ ____________








Der Umfang der Förderung für den Einbau von technischen Maßnahmen nach   Punkt I. ist auf € 350,00 je Wohngebäude begrenzt, zusammen mit der unter Punkt II. aufgeführten Förderung können maximal € 1.550,00 erreicht werden. Die Förderung wird direkt an den Antragsteller ausgezahlt. Ausnahme: Bei der Installation einer solarthermischen Anlage erfolgt die Auszahlung ausschließlich an den beauftragten Handwerker.





Die Gemeinde behält sich vor, bei Überzeichnung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Anträge zu kürzen, auf Folgejahre zu verschieben oder abzulehnen.





Mit dem Bauvorhaben wurde noch nicht begonnen, ein Bauauftrag wurde 


noch nicht erteilt.





Ich/Wir versichern, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und dass die Förderrichtlinie in der aktuellen Fassung anerkannt wird: 











���			, den


   Ort			            Datum		       Unterschrift/en 





�





�





�





�





GEMEINDE HÄUSLINGEN


Gemeinde Häuslingen  (  Ludwigslust 3  (  27336 Häuslingen	








Sprechzeiten	Fernsprecher	Bankverbindung	


nach vorheriger	Büro	( 05165 ) 291 688	Kreissparkasse Rethem ( Aller )	( BLZ 251 523 75 )  3 001 062


Vereinbarung	Fax	( 05165 ) 291 689	Volksbank Lüneburger Heide e.G.	( BLZ 258 916 36 ) 508 400 800


	mobil	0170 / 53 31 113	Postgiroamt Hannover	( BLZ 250 100 30 ) 241 91 – 305


privat (05165) 2895	eMail	gemeinde@haeuslingen.de	Internet:	www.haeuslingen.de











